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Und nachher?
Die Zahl stimmt durchaus 
optmistisch: 53 Personen wa-
ren letzten Mittwoch mit dem 
Corona-Virus im Landkreis 
nachweislich infiziert, am 
gestrigen Dienstag waren es 
95, von denen man wiederum 
inzwischen sechs als schon ge-
nesen abziehen könnte. Das 
klingt nach viel mehr, doch 
wenn man auf andere Regio-
nen, auf die benachbarte 
Schweiz, das Elsass oder nach 
Italien blickt, dann ist bei uns 
der Anstieg derzeit noch stetig, 
aber es explodiert nicht. In die-
ser Woche erst die Läden ge-
schlossen, dann die Restau-
rants, dann durften Zahnärzte 
nur noch für Notfälle in den 
Einsatz, dann ging es an die 
Friseure, und weil zuvor erlas-
sene Beschränkungen nicht 
ernst genommen wurden, ka-
men am Sonntag noch schärfe-
re Anordnungen als die noch 
am Freitag von Grünen und 
CDU umgesetzten Verschär-
fungen. Jetzt dürfen nur noch 
zwei Personen zusammen auf 
die Straße, Spielplätze sind ge-
sperrt, der große Aufruf dieser 
Tage ist »bleib daheim«, die 
Mahnung ist zwei Meter Ab-
stand, das soziale Leben wird 
spürbar eingeschränkt. In Wien 
schweben Drohnen über der 
Stadt, in Frankreich sind die 
Städte mit Videokameras ge-
spickt. Die Zahl der Unbeküm-
merten ist geschwunden, die 
Zahl der Besorgten gestiegen. 
Auch die derer, die fragen wer 
die neue Staats-Allmacht wie-
der zurückstellt. Oliver Fiedler

fiedler@wochenblatt.net
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Unser Leben in Corona-Zeiten

Gutes tun
 Wir verbringen unsere Tage in den eigenen vier 
Wänden, wissen nichts mit uns anzufangen. 
Warum diese Zeit also nicht sinnvoll nutzen? 
Wie Jan Dinter aus Gaienhofen: er hat gemein-
sam mit seiner Tochter Fenja eine Putzete ge-
startet. Oder wie das Ehepaar Schulz/Walter: 
Die beiden haben der Sozialstation der Caritas 
eine kleine Freude gemacht. Mehr zu diesen 
guten Taten gibt es auf den Seiten 31/32. 

Wirtschaft fährt runter
Geschlossene Grenzen, geschlossene Läden, 
geschlossene Museen, immer mehr geschlosse-
ne Autofabriken und damit immer mehr Kurzarbeit 
in der Region sorgen für manche schlaflose Nacht 
bei Selbstständigen, Händlern, Gastronomen wie 
Handwerkern. Der Staat will massiv helfen, damit 
so wenig Firmen an dem Virus zugrunde gehen 
müssen wie möglich. So ist es das Ziel. Den aktu-
ellen Stand dazu gibt es auf der Seite 17.

Wir klären Fragen
Kann ich Lebensmittel, aus Risikogebieten noch 
gefahrlos verzehren? Können Haustiere das Co-
ronavirus übertragen? Dürfen Handwerker noch 
arbeiten? Die neue Situation, die sich durch die 
weltweite Corona-Pandemie auch im WOCHEN-
BLATT-Land ergeben hat, stellt viele Menschen 
vor die unterschiedlichsten Fragen. Das WO-
CHENBLATT klärt viele dieser Fragen in den 
kommenden Wochen. Mehr auf Seite 27.

?
Corona- 
Fragen !
Wir 
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Testen, Testen, Testen
Der Lankreis Konstanz will schon bald die Kapazi-
täten für Corona-Tests deutlich erhöhen und auch 
von den strengen Vorgaben für Tests des Robert-
Koch-Instituts abweichen um mehr Personen die 
Probe zu ermöglichen. Damit schwenke man auf 
das Südkoreanische Modell um, das doch einigen 
Erfolg verspricht, um die Ausbreitung des Virus 
besser in den Griff zu bekommen. Insgesamt sieht 
sich das Gesundheitssystem bestens vorbereitet.

Bleibt uns treu
»Bleibt uns treu«, rufen die Einzelhändler der Re-
gion unseren Leserinnen und Lesern zu. Gewer-
bevereine der Region werben dafür, jetzt bloß 
nicht fremd zu gehen bei den großen Onlinegigan-
ten, sondern das Geld in der Region zu lassen 
oder für den Einkauf vor Ort nach der Krise zu 
sparen. Weil man nach der Krise weiter Arbeits-
plätze anbieten will und lebendige Städte erhalten 
will. Mehr ab Seite 10.

Woche zwei
Wie wir und unser Team die Woche erlebt haben: 
Irgendwo zwischen der Angst, keine Zeitung mehr 
herausbringen zu können, einer unglaublichen 
Solidarität in der Region und der Erkenntnis, dass 
der Virus schonungslos offen legt, was fehlt und 
wovon wir mehr brauchen, haben wir uns durch 
die zweite Corona-Woche gekämpft. Und das 
beste Team, das wir uns wünschen können, darf 
auf der Titelseite erwähnt sein. Mehr auf Seite 3.

Schaufenster
Kostenlos für Handel, Gastronomie, Gewerbe, 
Ärzte und Apotheker und auch Handwerker ist das 
neue Unternehmerschaufenster, das beste Sicht-
barkeit für lokale Unternehmen bietet, aktive Wirt-
schaftsförderung des WOCHENBLATTs in der 
Krise. Und vielleicht Mutmacher für Unterneh-
men, jetzt Online- oder Telefonbestellung anzu-
bieten. Jetzt Lieferservice und Onlineshop eintra-
gen unter www.wochenblatt.net/schaufenster/ 

Lächeln und aufräumen
»Lächeln Sie den Menschen aus der Distanz zu. 
Lächeln aktiviert Hirnareale, die für Wohlbefinden 
sorgen und vermittelt ein Gefühl von Solidarität. 
Auch Aufräumen ist geeignet für den Erhalt der 
seelischen Stabilität. Wenn draußen alles unge-
wiss ist – bei Ihnen ist etwas geordnet«. Tipps und 
Erklärungen für das Leben in der Corona-Krise 
gibt der Konstanzer Psychotherapeut Stefan 
Zeidler auf Seite 3.

 In der aktuellen Situation ver-
suchen bereits Betrüger die 
Ängste der Bevölkerung auszu-
nutzen und hierdurch an Geld 
oder Wertgegenstände zu ge-
langen, warnt die Polizei ein-
dringlich. 
Betrüger hatten in ersten in der 
Region aufgetretenen Fällen 
angegeben, Mitarbeiter des Ro-
bert-Koch-Institutes oder Mit-
arbeiter des Gesundheitsamtes 
zu sein. 
Sie fragten zunächst nach vor-
handenem Bargeld und gaben 
dann an, dass diese Scheine mit 
dem Corona-Virus verseucht 
wären und man diese dringend 
den angeblichen Mitarbeitern 

aushändigen müsste. In einem 
Fall in Tuttlingen versuchte ei-
ner dieser Betrüger, einem Se-
nior mehrere tausend Euro für 
einen »Corona Schnelltest« ab-
zuknöpfen.
An einigen Stellen im Land ist 
inzwischen sogar eine neue 
Version des »Enkeltricks« auf-
getaucht, bei dem angebliche 
Verwandte für »Corona-Be-
handlungen« größere Geldsum-
men erschwindeln wollen, wie 
das Landeskriminalamt meldet.
Die Polizei rät, in diesen oder 
ähnlichen Fällen sofort die ört-
liche Polizei zu informieren un-
ter 110 über den Notruf.

Pressemeldung

Neue Betrugsmasche

AUTOTRÄUME
Autoträume auf vier Rädern müs-
sen derzeit ein bisschen warten, 
denn angesichts der Corona-Ver-
ordnungen sind die Autohäuser 
derzeit zu und nur die Werkstät-
ten haben offen um die Mobilität 
zu garantieren. Aber die Schau-
fenster der Autohäuser kann man 
ja anschauen und so einige Träu-
me heben. Mehr auf Seite 13-15.
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Das Bundesschiedsgericht der 
Alternative für Deutschland be-
schloss am vergangenen Freitag 
den Parteiausschluss von Wolf-
gang Gedeon wegen parteischä-
digenden Verhaltens. »Gedeons 
Parteiausschluss ist ein so über-
fälliges wie richtiges und wichti-
ges Zeichen«, gab am Freitag-
morgen der Bundessprecher der 
AfD-Bundespartei Jörg Meuthen 
in Berlin bekannt. Wolfgang Ge-
deon wurde bei der letzten 
Landtagswahl 2016 für den 
Wahlkreis Singen-Stockach in 
den Landtag gewählt und wurde 
auch wegen der bekannten Vor-
würfe aus der Fraktion ausge-
schlossen. Das Urteil lautet: »Es 
gibt keinen Platz für Antisemi-
ten in der AfD! Gedeon hat der 
AfD mit seinen israelfeindlichen 
und antisemitischen Positionen 
über Jahre schweren Schaden 
zugefügt.« Gedeon selbst kriti-
sierte das Urteil auf seiner 
Homepage scharf. »Das vorlie-
gende Urteil ist ein ausschließ-
lich politisches, die rechtlichen 
Argumente sind vorgeschoben 
und oberflächlich – sozusagen 
Politik in juristischer Kostümie-
rung. Das Bundesschiedsgericht 
erweist sich als zuverlässiger po-
litischer Erfüllungsgehilfe des 
Bundesvorstands«, kommentier-
te er. Zuvor waren zwei Landes-
schiedsgerichte bereits im Aus-
schlussverfahren gescheitert, er-
gänzt er. Das Bundesschiedsge-
richt setze sich leichtfertig über 
rechtlich und satzungsmäßig 
bindende Verjährungsfristen 
hinweg. Er werde nun aber – 
auch mit den Mitteln der öffent-
lichen Gerichtsbarkeit – dafür 
sorgen, dass die »Programm-
Putschisten« der Partei ihr Ziel 
nicht erreichen und die AfD 
nicht zum »trojanischen Pferd 
der rechten Opposition« werde, 
kündigte Gedeon am Samstag 
an. Oliver Fiedler

Rielasingen/Berlin

Die Fachstelle Sucht Singen-
Radolfzell wird ab sofort wegen 
der Corona-Pandemie auf eine 
Notfallversorgung umstellen. 
Deshalb sind die Einrichtungen 
in Singen und Radolfzell für 
den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Eine telefonische Er-
reichbarkeit von Montag bis 
Donnerstag von 8 bis 16 Uhr 
sowie freitags von 9.30 bis 
12.30 Uhr ist gewährleistet (Te-
lefon 07731/912400). Termine 
für Beratungen sind per Mail 
unter fs-singen@bw-lv.de 
möglich. Alle Selbsthilfegrup-
pen und weiteren Gruppenan-
gebote entfallen bis auf Weite-
res. Unter jana.klaiber@bw-
lv.de und/oder Telefon 0174/ 
3473330 gibt es Beratung für 
Kinder und Jugendliche von 
»Aufwind«. Pressemeldung 

Fachstelle Sucht
informiert

Innerhalb von nur zwei Tagen 
ist es der Stadt Singen zusam-
men mit den freien Trägern und 
den Schulleitungen gelungen, 
Betreuungsnotgruppen für 
Kleinkinder und Schulpflichti-
ge zu organisieren. In den Kitas 
werden zurzeit 37 Kinder und 
13 in den Schulen betreut. Die-
se Kinder gehören zu Eltern aus 
sogenannten systemrelevanten 
Bereichen. Pressemeldung

Notfallbetreuung 
eingerichtet

Aufgrund der aktuellen Lage ist 
die Beratungsstelle derzeit nur 
telefonisch unter 07731/61120 
von Montag bis Freitag von 9 
bis 14 Uhr erreichbar. Alle Ver-
anstaltungen und Kurse bis 
einschließlich 19. April sind 
abgesagt. Infos unter www.pro
familia.de/singen.

Pressemeldung

pro familia 
informiert

Der Landkreis Konstanz saniert 
als Gemeinschaftsmaßnahme 
mit der Stadt Radolfzell und 
den Stadtwerken Radolfzell die 
Fahrbahn der Kreisstraße 6100 
(Dettelbachstraße) innerhalb 
der Ortsdurchfahrt von Ligge-
ringen zwischen der L 220 (Bo-
danrückstraße) und dem Orts-
ausgang. Aufgrund der Fräs- 
und Asphaltbauarbeiten wird 
die Kreisstraße ab Montag, 30. 
März, bis einschließlich Don-
nerstag, 9. April, für den Ver-
kehr voll gesperrt.

Pressemeldung

K 6100
gesperrt

Aufgrund der aktuellen Lage 
und um die Ausbreitung des 
Corona-Virus einzudämmen, 
müssen derzeit persönliche Be-
ratungen und Check-Termine 
der Energieberatung ausfallen 
oder deutlich verschoben wer-
den. Um die Verbraucher wei-
terhin in Energiefragen zu un-
terstützen, beraten die Exper-
ten der Energieagentur Kon-
stanz verstärkt telefonisch oder 
online. Ratsuchende, die bereits 
einen Termin vereinbart haben, 
werden kontaktiert, um Alter-
nativen über andere Beratungs-
wege zu finden. Die Telefonbe-
ratung ist täglich von Montag 
bis Freitag von 8.30 bis 11.30 
Uhr unter 07732/939–1234 
oder per E-Mail an info@ea-
kn.de erreichbar.

Pressemeldung

Energieberatung 
per Telefon

Landkreis KonstanzSingen/RadolfzellLiggeringen

Singen

Singen

Hegau

Unter dem Motto »Zugesagt« 
startete das Dekanat Hegau die 
Onlinekirche Hegau. Jeden 
Morgen soll es einen kurzen 
Impuls per Mail oder direkt 
aufs Smartphone geben. Infos 
gibt’s auf der Homepage der 
Onlinekirche www.onlinekirche-
hegau.de und auf www.deka
nat-hegau.de. Pressemeldung

Onlinekirche 
Hegau gestartet

AfD wirft 
Gedeon raus
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Bestattungshaus Decker

Bestattungsvorsorge

denzel
metzgerei

seit 1907
schwarzwaldstrasse 22
telefon 07731/62433

www.denzel-metzgerei.de

AKTION  AKTION AKTION

Hähnchenbrustfilet
Hähnchenspieße

100 g € 1,34

für den Vorrat

Hackfleisch
gemischt

100 g € 0,84

für echte Genießer

Schaschlik

100 g € 1,49
der Klassiker
hauseigener

luftgetrockneter
Schinken
naturgereift

100 g € 2,89

zum Vespern
Schwartenmagen

rot oder weiß

100 g € 0,99

Grill-Spezialitäten !!
Special Cut’s

Rinderbraten
aus der Keule

100 g € 1,49
natürlich hausgemacht

Fleischsalat

100 g € 1,04

aus unserer Wursttheke
Lyoner

mit Kalbfleisch, Eierlyoner,
Paprikalyoner, Pilzlyoner

100 g € 1,39

die allseits beliebten
Servela
zum Grillen

oder fürs Vesper

100 g € 1,19
Ab dieser Woche zusätzlich donnerstags

in Hilzingen vor dem Gönner-Markt

Notrufe / Servicekalender
�

Überfall, Unfall: 110
Polizei Radolfzell: 07732/950660
Polizei Stockach: 07771/9391-0

Polizeirevier Singen: 07731/888-0

Polizeiposten
Rielasingen-Worblingen, 
Albert-ten-Brink-Str. 2

07731/917036

Krankentransport: 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden, Feiertagen
und außerhalb der Sprechstun-
denzeiten:
Kostenfreie Rufnummer 116 117
Mo.–Fr. 9–19 Uhr: docdirect –
kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergel. Haus- und Kin-
derärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte unter 0711 – 96589700
oder docdirekt.de
Hospizverein Singen und 
Hegau e.V. 07731/31138
Beratung, Ambulanter 
Hospizdienst, Trauerbegleitung

Zahnärztlicher Notfalldienst:
01803/22255525

Pflegestützpunkt des
Landratsamtes: 07531/800-2608

Giftnotruf: 0761/19240

Notruf: 112

Telefonseelsorge: 08 00/11 10 111
08 00/11 10 222

Frauenhaus Notruf: 07732/57506
Frauenhaus Notruf: 07731/31244

Sozialstation: 07732/97197
Krankenhaus R’zell: 07732/88-1
Krankenhaus Stockach: 07771/8030
DLRG–Notruf (Wassernotfall): 112
Stadtwerke Radolfzell:

07732/8008-0
außerhalb der Geschäftszeiten: 
Entstörung Strom/Wasser/Gas

07732/939915
Thüga Energienetze GmbH:

0800/7750007*
(*kostenfrei)

Stadtwerke Stockach, Ablaßwiesen 8,
78333 Stockach 07771/9150
24-h-Servicenummern:
Gas 07771/915511
Strom/Wasser 07771/915522

Tierschutzverein: 07731/65514
Tierfriedhof Singen/
Tierbestattung: 07731/921111
Mobil 0173/7204621
Tierschutzverein Radolfzell:

07732/3801
Tierheim: 07732/7463
Tierschutzverein Stockach
und Umgebung e.V.: 07771/511

Tierrettung:    07732/941164
(Tierambulanz) 0160/5187715
Familien- und Dorfhilfe
Einsatzleitungen:
Gottmadingen-Hilzingen-
Hegau-West 07734/934355
Familien- und Dorfhilfe
Einsatzleitungen:
Singen-Rielasingen-Höri

07731/795504

Thüga Energienetze GmbH:
0800/7750007*

(*kostenfrei)
Kabel-BW: 0800/8888112

(*kostenfrei)

Aach
Wassermeister 
Stadtwerke Engen 07733/948040
Elektrizitätswerk Aach, 
Störungsstelle Tuttlingen:

07461/7090

Engen
Polizeiposten: 07733/94 09 0
Bereitschaftsdienst der Engener
Stadtwerke: 07733/94 80 40

Tengen
Wasserversorgung:
Pumpwerk Binningen:

07739/309, 07736/7040
Am Wochenende/nachts: 

0172/740 2007

Gottmadingen
Wasserversorgung: 07731/908-0
(Anrufbeantw. m. Notrufnummer)

tagsüber: 07731/908-125
Polizeiposten: 07731/1437-0
Polizei SH: 0041/52/6242424

Hilzingen
Wasserversorgung: 0171/2881882
Stromversorgung: 07733/946581
Schlatt a. R.: 0041/52/6244333

Gailingen
Wasserversorgung: 07731/908-0
(Anrufbeantw. m. Notrufnummer)

tagsüber: 07731/908-125
Strom: 0041-52/6244333

Steißlingen
Polizeiposten: 07738/97014
Gemeindeverwaltung: 92930
Stromversorgung Gemeindewerke
in Notfällen: 07738/929345

Apotheken-Notdienste

Tierärzte-Notdienste

28./29.03.2020

Die Babyklappe Singen
ist in der Schaffhauser Str. 60,

direkt rechts neben dem
Krankenhaus an der
DRK Rettungswache.

0800 0022 833
(kostenfrei aus dem Festnetz)

und

22 8 33*

von jedem Handy ohne Vorwahl

Apotheken-
Notdienstfinder

*max. 69 ct/Min/SMS

24-Std. Notdienst

Heizungsausfall   Rohrbruch. .WIDMANN
Sturmschäden

Rohr-
Verstopfung  und

07731/ 8 30 80 gew.

Abfluss verstopft?
24-Std.-Notdienst

FEHRLE
Telefon 07731/9750461
Mobil 0151/42534431

Scheffelstraße 23 · 78224 Singen · www.metzgerei-hertrich.de

Rohpolnische/Bergkraxler
Spezialität– Rohpolnische am Stück, 
Bergkraxler fein aufgeschnitten
100 g 1,25
feine Mettwurst
hauseigene Produktion / es muss
nicht immer Rügenwalder sein
100 g 1,00
Vorderschinken
der magere Kochschinken –
ideal für Ihr Kochrezept
100 g 1,08 Handwerkstradition

seit 1907

Cordon bleu vom Schwein
paniert und bratfertig, gefüllt 
mit feinem Schinken und Käse
100 g 1,05
Hackfleisch mager
gemischt, nur Schwein, nur Rind
100 g 0,89
Rinderbugblatt
das Kennerstück, ideal zum
Schmoren und Kochen
100 g 1,05

IMMER EIN
GUTER WERBEPARTNER



 Kontaktverbot, häusliche 
Isolation, Corona-Blues – 
binnen weniger Tage 
wurden nicht nur die 
persönlichen Freiheiten 
des Einzelnen, sondern 
auch unser ganzes 
soziales Miteinander 
völlig auf den Kopf 
gestellt. 

von Ute Mucha

Statt Nähe und Gemeinschaft 
werden nun Distanz und Isolie-
rung gefordert, um die Verbrei-
tung des gefährlichen Corona-
Virus zu verlangsamen. Diese 
radikale Kehrtwende in unse-
rem alltäglichen Umgang durch 
die Corona-Pandemie hat indi-
viduelle wie gesellschaftliche 
Folgen. 
Diese reichen von Langeweile, 
Ängste und Vereinsamung bis 
hin zum Lagerkoller und zu ag-
gressivem Verhalten durch un-
gewohnt enges Zusammensein. 
Doch jede Krise birgt auch eine 
Chance, sind Experten über-
zeugt. 
Das WOCHENBLATT sprach 
über die Auswirkungen des ex-
tremen Wandels, den wir der-
zeit aushalten müssen oder den 
wir zu einer persönlichen und 
gesellschaftlichen Weiterent-
wicklung nutzen, mit Stefan 
Zeidler, psychologischer Psy-

chotherapeut für Verhaltensthe-
rapie aus Konstanz.

Wie verändert sich die Wahr-
nehmung der Menschen durch 
diese bedrohliche Situation der 
Corona-Pandemie?
Stefan Zeidler: Aus meiner Pra-
xiserfahrung ist eine sehr dyna-
mische Entwicklung mit sehr 
unterschiedlichen Verhaltens-
weisen zu erkennen. Anfangs 
verfielen die Menschen entwe-
der in Panik und achteten ex-
trem auf Hygiene. Oder das an-
dere Extrem, sie lebten unbe-
kümmert weiter und fühlten 
sich nicht als Risikogruppe. 
Mittlerweile sehen die Men-
schen die Situation differen-

zierter, die Mehrheit isoliert 
sich, sieht mittlerweile auch die 
Notwendigkeit der Hygiene-
maßnahmen ein und hält sich 
daran, versucht aber auch posi-
tive Aspekte in der Situation zu 
finden. Dabei gilt es, zwischen 
Alleinlebenden und Familien zu 
unterschei-
den. Jene, die 
alleine leben, 
haben größe-
re Probleme, 
Wohnge-
meinschaften 
und Familien 
nutzen die Zeit, um Dinge zu 
tun, die schon lange anliegen, 
und sich intensiv um die Kinder 
zu kümmern.

 Was macht eine lang anhalten-
de Belastung wie diese Krise 
mit uns?
Stefan Zeidler: Wenn diese Si-
tuation länger anhält, rücken 
die altbekannten eigenen Pro-
bleme in den Vordergrund. Der 
Einzelne entwickelt Kompensa-
tionsstrategien, findet für sich 
mit den derzeit eingeschränkten 
Möglichkeiten individuelle Lö-
sungen, zum Beispiel sportliche 
Aktivitäten zu Hause. Die grö-
ßere Gefahr angesichts man-
gelnder Privatsphäre und der 
räumlichen Enge, ist eine Zu-
nahme an Konflikten bis hin zu 
häuslicher Gewalt, da man sich 
nicht aus dem Weg gehen kann. 

Was kann der Einzelne tun, um 
mit dieser ungewohnten Situa-
tion zurechtzukommen?
Stefan Zeidler: Auf lange Sicht 
ist das Wichtigste, dass eine ge-
regelte Tagesstruktur etabliert 
wird. Das kann die gewohnte 
Routine von früher sein oder ei-
ne neue, die sich der häuslichen 

Isolation an-
passt. Hier-
bei kann das 
Prinzip des 
Umdeutens 
sinnvoll sein, 
den »shut-
down« als 

Chance zu sehen, etwa die Zeit 
nutzen, um sich Dingen zu wid-
men, die man lange nicht mehr 
gemacht hat. Auch alte Rituale 

wie Vorlesen und Spielen kön-
nen wieder entdeckt werden. 
Man ist gezwungen innezuhal-
ten, seinen bisherigen Lebens-
stil zu hinterfragen und lernt 
achtsamer mit sich und anderen 
umzugehen. 

Welche Veränderungen birgt 
diese Krise für die Gesell-
schaft?
Stefan Zeidler: Die Corona-Kri-
se kann durchaus positive Aus-
wirkungen für die Gesellschaft 
haben. Zum einen, dass die effi-
zientere Nutzung der digitalen 
Medien die Mobilität verringert 
und mehr Zeit schenkt. Und der 
Einzelne kann lernen, Freiheit, 
Sicherheit und das persönliche 
Miteinander mehr zu schätzen 
und bewusster zu genießen. Auf 
der anderen Seite besteht die 
Gefahr, dass die Angst vor An-
steckung sich auf Jahre hinweg 
etabliert und unseren Alltag 
verändert. Es kann eine Art 
»Grundsicherheit« verloren ge-
hen, die sich bei den weiteren 
Krisen schneller in Angst vor 
Arbeitslosigkeit und finanziel-
len Verlusten zeigen könnte.

Mehr Tipps, wie Sie die Zeit mit 
Corona-Einschränkungen bes-
ser überstehen, finden Sie auf 
der Homepage der Deutschen 
PsychotherapeutenVereini-
gung unter www.deutschepsy
chotherapeutenvereinigung.de
Meldungen
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Wer tut was?

Der Stadtbus Engen, Linie 
308, fährt bis zum Ende der 
Osterferien (19. April) nicht 
mehr. Das gaben die Stadtwer-
ke Engen bekannt.

Dekan Matthias Zimmer-
mann (55) übernimmt ab dem 
10. September 2020 die Lei-
tung der Seelsorgeeinheit 
Tengen Bernhard von Baden 
im Dekanat Hegau. Zusam-
men mit den haupt- und eh-
renamtlichen MitarbeiterIn-
nen wird er für die Seelsorge 
von rund 2.800 Katholiken in 
den sechs Pfarrgemeinden 
Tengen St. Laurentius, Ten-
gen-Blumenfeld St. Michael, 
Tengen-Büßlingen St. Martin, 
Tengen-Watterdingen St. Gor-
dian und Epimachus und Ten-
gen-Wiechs a.R. St. Verena 
verantwortlich sein. Matthias 
Zimmermann wurde am 18. 
Mai 1996 von Erzbischof Os-
kar Saier zum Priester geweiht 
und ist seit 2010 leitender 
Pfarrer in der Seelsorgeeinheit 
Oberer Hegau im Dekanat He-
gau. Er tritt damit die Nachfol-
ge von Pfarrer Harald Dörflin-
ger an, der der Seelsorgeein-
heit 14 Jahre lang vorstand.

Pressemeldung 

Wenn das Leben plötzlich Kopf steht
Leben in Corona-Zeiten

Soziale Kontakte via digitaler Medien pflegen ist in Zeiten der Co-
rona-Krise mit ihren Ausgangsbeschränkungen besonders wichtig. 

swb-Bild: Adobe Stock

Tetzner Karosserie & Lack
Industriestraße 14
78256 Steißlingen
Tel.: 0 77 38 – 50 90

sparkasse-engo.de

Entscheiden 
ist einfach.

Weil die Sparkasse verant-
wortungsvoll mit einem 
Kredit helfen kann.

Sparkassen-Autokredit.
Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner 
GmbH (Prinzregentenstraße 25, 10715 Berlin), einem 
auf Ratenkredite spezialisierten Unternehmen der 
Sparkassen-Finanzgruppe. Die Sparkasse wurde von der 
S-Kreditpartner GmbH mit der Beratung und Vermittlung 
von Kreditverträgen betraut und ist als Vermittler nicht 
ausschließlich für die S-Kreditpartner GmbH, sondern für 
mehrere Kreditgeber tätig.

Für uns steht der
Mensch im Mittelpunkt.c

Telefon 07731.9 97 50
Schaffhauser Straße 52 · 78224 Singen 

MEHR QUALITÄT FÜRS GELD
Georg-Fischer-Straße 32, 78224 Singen, www.plana.de

WOCHENBLATT seit 1967

Wir schreiben Woche zwei, nachdem klar ist,
dass das Leben nicht nur jetzt völlig anders ist,
als dass wir das gewohnt sind, sondern auch,
dass das Leben danach anders sein wird als
jemals zuvor.
Ein paar Stichworte:
Wir sind auch diese Woche in Ihrem Briefkas-
ten. Keine Selbstverständlichkeit, wie wir seit
letzter Woche wissen. Und wir bedanken uns
bei unserem Zustellservice und bei unseren
Zustellerinnen und Zustellern, die mittlerwele
mit Latex-Handschuhen verteilen und wir bit-
ten darum, uns die Zustellung so einfach wie
möglich zu machen.
Immer mehr Menschen in der Region wird be-
wusst, dass so eine Wochenzeitung im Brief-
kasten das öffentliche Leben und die lokale
Wirtschaft fördert und befruchtet, uns auch,
weil weite Teile unserer Werbeeinnahmen und
Themen gerade fehlen. Digitales wird eine ge-
druckte Zeitung in nahezu allen Haushalten in
absehbarer Zeit nicht ersetzen können.
Mit dem besten Team, das man sich wün-
schen kann, so fühlt es sich gerade an, kann
man aus so einer Situation eine Zeitung samt
Onlineauftritt in wenigen Tagen umkrempeln.
Hier ist aus lauter »Ichs« ein »Wir« gewachsen
in den letzten Jahren, das jetzt kämpft. 
Danke!
Es entsteht gerade eine unglaubliche Solida-
rität in der Region und im Nu entwickelt sich
eine Wertegemeinschaft in der Region, in der
man gemeinsam schaut, was man tun kann.
Manche sind wie gelähmt angesichts der Krise
und andere entwickeln ungeahnte Energie.
Beides ist spannend zu beobachten und wir
wünschen uns, dass die Energie von den einen
zu den anderen überspringt.
Unsere Redaktion ist unermüdlich am Telefon
und am Mailprogramm, um nicht nur den
aktuellen Stand der laut Gesundheitsamt
Coronainfizierten im Landkreis zu veröffentli-
chen, sondern auch über Verhaltenstipps zu in-

formieren, Hintergründe zu recherchieren, die
ersten klaren Folgen der Coronakrise zu be-
leuchten, Fragen zu klären, die Menschen jetzt
haben, Stimmungen wiederzugeben und ein-
zufangen, sich mit der lokalen Wirtschaft zu
beschäftigen, die zwischen Weltuntergangs-
stimmung und den nächsten Geldverspre-
chungen hin und her pendeln muss und die
gerade auch ganz menschliche Fragen klärt:
Was macht das Social Distancing mit uns,
das eigentlich eher ein Body Distancing ist.
Wir selbst lernen gerade, dass die schöne neue
Arbeitswelt und die Digitale Welt uns etwas
Wesentliches vorenthält: Das Wahrnehmen
des ganzen Menschen. Heimarbeit lässt in
Teams nicht den gleichen Spirit entstehen, wie
wenn man in Welt eins zusammenarbeitet und
online ist anders als Welt eins, beim Shopping,
beim Essengehen, beim Sport. Und immer
mehr Menschen sehnen sich wieder nach ech-
tem Kontakt. Das könnte heilsam sein.
Wir haben in Woche zwei für Sie die Zeitung,
die Sie jetzt gerade lesen, weiter der Situation
angepasst, mit den Gewerbevereinen der Re-
gion die Kampagne »Bleibt uns treu« (und
geht nicht fremd) aufgegleist, mit der Online-
agentur Blue Hippo zusammen die Internet-
plattform www.wochenblatt.net/schaufenster
für die Unternehmerinnen/Unternehmer im
Landkreis Konstanz aufgebaut, in die man sich
ab sofort kostenlos eintragen kann und unse-
ren Wochenblatt-TV-Kanal weiter ausgebaut.
Und: Uns wird langsam klar, dass wir in den
nächsten Wochen auch kritisch hinschauen
müssen: »Wie wird der Virus genutzt, um Ge-
sellschaft zu ändern?«
Kommen Sie gut durch die Zeit, und – der Gruß
dieser Tage, der in die Geschichte eingehen
wird – Bleiben Sie gesund!

Für das Wochenblatt-Team
Carmen Frese-Kroll, Verlegerin
Anatol Hennig, Verlagsleiter
Oliver Fiedler, Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser



Welches Bad
verzaubert Sie?
Inspiration pur in der Badimpulse Ausstellung bei PFEIFFER & MAY.

www.pfeiffer-may.de

P&M
Gruppe

Jeden 1. Sonntag im Monat ist Schautag.*

* Ohne Beratung und Verkauf.

Badimpulse Ausstellung Trossingen

Industriestr. 26  78647 Trossingen  Tel. 07425 331-160

Badimpulse Ausstellung Singen

Grubwaldstr. 5  78224 Singen  Tel. 07731 9756-12

Öffnungszeiten: 

MO – FR: 09:00 – 18:00 Uhr, SA: 09:00 – 14:00 Uhr, SO: 10:00 – 17:00 Uhr*

Sie haben an diesen Tagen keine Zeit? 
Wir beraten Sie auch gerne an einem anderen 

Termin. 
WAS:      Fachkundige Beratung durch die Fa. Kumpf & Arnold,  

                          i
nkl. kostenloser 3D-Badplanung

WANN:  Freitag, den 27. März von 9.00 bis 18.00 Uhr

                          S
amstag, den 28. März von 9.00 bis 14.00 Uhr

WO:         Pfeiffer & May Badimpulse Ausstellung, 

                          G
rubwaldstr. 5, 78224 Singen

Hohenkrähenstr. 4  · 78224 Singen
www.kumpfundarnold.de
info@kumpfundarnold.de 

Tel.: 07731 / 7940940

– ANZEIGE –

Ob Neubau oder Renovierung: wir stehen
Ihnen bei der Planung und Umsetzung
Ihrer individuellen Wünsche kompetent
und hilfreich zur Seite. Besonders am
Herzen liegt uns die individuelle und
persönliche Ausrichtung des Beratungs-
gesprächs. 

Gerne geben wir Ihnen umfassende Infor-
mationen rund um das Bad mit all seinen
Facetten. Zahlreiche Einrichtungsideen
sollen dazu anregen, das Bad in den
Mittelpunkt einer Wohnung zu rücken
und ihm ein neues Outfit zu geben. 
Moderne Bäder haben kaum noch
Ähnlichkeit mit
der nüchternen
Nasszelle von
einst. Sie sind
größer gewor-
den, attraktiver
und laden förm-
lich zum Verwei-
len ein. 

Ganz entspannt
wird es, wenn High-
tech das Badezim-
mer abrundet. Zu
den Themen- und
I n f o r m a t i o n s -
schwerpunkten
gehören die bar-
rierefreien Gene-
rationenbäder,

die Alt und Jung einen tollen Komfort bie-
ten. Heute können Bäder zum geschmack-
voll eingerichteten Wellnesstempel
werden und für dauerhaft bessere Lebens-
qualität sorgen. Die neuen Varianten einer
Badgestaltung treten zudem den Beweis
an, dass Sicherheit, Ergonomie und Design
sich zu innovativen und individuellen Aus-
stattungen zusammenfügen lassen. Eine
qualitativ hochwertige und professionell

geplante Badeinrichtung sieht immer gut
aus und verfügt auch über technisch aus-
gereifte und bedienfreundliche Armatu-
ren. 
Auch Digitalisierung ist angesagt: Arma-
turen und Brausen starten und stoppen
den Wasserfluss per Knopfdruck oder
funktionieren gleich berührungslos. Ob
Badewasser oder Dusch-WC, vieles wird
schon über Fernbedienungen gesteuert. 

Badberatungstage der Fa. Kumpf & Arnold
in der Pfeiffer & May Ausstellung in Singen

Der Termin wird aus 

aktuellem Anlass verschoben
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Gerade für ältere 
Menschen und solche 
mit Vorerkrankungen 
kann die Lungenkrank-
heit Covid-19 sehr 
gefährlich sein. Im 
Interview mit dem 
WOCHENBLATT gibt 
Dr. med. Achim Gowin, 
der Leiter des Radolf-
zeller Zentrums für 
Altersmedizin nützliche 
Tipps, wie sich Senioren 
schützen können.

von Dominique Hahn

Was können Seniorinnen und 
Senioren tun, abseits von re-
gelmäßigem Händewaschen 
und Abstand halten, um auf 
Nummer sicher zu gehen?

Dr. Gowin: Im Moment ist eine 
gehaltvolle, ausgeglichene Er-
nährung besonders wichtig. Al-
so eben nicht Ravioli aus der 
Dose und Spagetti mit Toma-
tensoße, sondern frische, vita-
minreiche Kost, von der es im 
Gegensatz zu Klopapier und 
Pasta reichlich im Supermarkt 
gibt. Insbesondere einheimi-
sches Obst, ergänzt durch zwei 
Apfelsinen und eine Banane 
am Tag, sollte ebenso auf dem 
Speiseplan stehen, wie vita-
minreiches Gemüse, zum Bei-
spiel Spinat, Broccoli usw.
Als Nächstes empfehle ich Be-
wegung und frische Luft, um 
den Immunstatus zu erhalten, 
bzw. zu verbessern. Selbst eine 
eventuelle Ausgangssperre 
heißt nicht, dass die mehrmals 
täglichen Gänge durch den 
Garten, auf den Balkon oder 
vor dem Haus entfallen müs-
sen. Am besten ritualisieren Sie 
diese Tätigkeiten mehrmals am 
Tag, so dass auch Gleichför-
migkeit und Langeweile keine 
Chance bekommen.
Last, not least ist auf die ausrei-
chende Trinkmenge zu achten, 
die im Minimum 1,5 Liter be-
tragen und am besten in festen 
Intervallen und kleinen Portio-
nen aufgenommen werden 
sollte.

Was müssen pflegende Ange-
hörige im Moment beachten, 
um ihre Lieben nicht in Gefahr 
zu bringen?

Dr. Gowin: Die pflegenden An-
gehörigen sind im Moment 
stark gefordert, insbesondere 
dann, wenn auch körperliche 
Pflege mit viel Nähe stattfindet. 
Diese sollten die Angehörigen 
nur dann durchführen, wenn 
sie auch wirklich infektfrei sind 
und ihres Wissens auch kein 
Kontakt mit Corona-Infizierten 
stattfand. 
Bereits bei leicht erhöhten 
Temperaturen, Husten und ka-
tarrhalischen Symptomen bitte 
körperlich pflegerische Maß-
nahmen einstellen und an ein 
infektfreies Familienmitglied 
oder vorübergehend professio-

nelle Pflege oder Nachbar-
schaftshilfe übergeben.
Zu den basalen Pflegetätigkei-
ten sollten zur Zeit auch die 
tägliche Temperaturkontrolle 
und die Frage nach neu aufge-
tretenem Husten oder Luftnot 
gehören.

An einigen Orten gibt es schon 
Menschen oder Organisatio-
nen, die Einkaufsdienste an-
bieten, damit die Senioren das 
nicht mehr selbst tun müssen. 
Würden Sie den Senioren ra-
ten, eine solche Hilfe anzuneh-
men?

Dr. Gowin: Dort, wo es bereits 
nachbarschaftliche Einkaufs-
dienste gibt, sollten diese von 
alleinstehenden SeniorInnen 
unbedingt in Anspruch genom-
men werden. Die Supermärkte 
werden auch in absehbarer Zeit 
kaum verhinderbar von poten-
ziell Corona-infizierten Men-
schen aufgesucht werden und 
daher ist eine Separation älte-
rer Menschen insbesondere mit 
Vorerkrankungen aus diesem 
Bereich empfehlenswert. 
Also: lassen Sie Ihre Familie 
oder eben den Einkaufsdienst – 
wenn eben möglich – Ihre Ein-
käufe erledigen.

Viele ältere Menschen müssen 
regelmäßig zum Arzt. Gibt es 
dabei besondere Vorsichts-
maßnahmen zu beachten?

Dr. Gowin: Außer bei schwer-
wiegenden medizinischen Be-
findlichkeitsstörungen (zum 
Beispiel Schmerzen, Luftnot, 
Blutdruck- oder Blutzuckerpro-
blemen) sollten Sie Ihren Haus- 
oder Facharzt im Moment bes-
ser nicht aufsuchen. 
Besprechen Sie, wenn Sie ärzt-
liche Hilfe benötigen, das wei-
tere Vorgehen zunächst telefo-
nisch mit Ihrem betreuenden 
Arzt; im Notfall, wenn Sie zeit-
nah niemanden erreichen kön-
nen, wählen Sie die 116 117.

Gibt es sonst noch etwas, was 
Sie Senioren in dieser Zeit mit 
auf den Weg geben möchten?

Dr. Gowin: Meine Empfehlung: 
kühlen Kopf behalten und an 
die Vorgaben unserer kompe-
tenten Virologen, Epidemiolo-
gen und verantwortungsvoll 
agierenden Regierung halten!

Wie sich Senioren 
schützen können

Dr. med. Achim Gowin, der 
Leiter des Radolfzeller Zen-
trums für Altersmedizin.

swb-Bild: GLKN

Leben in Corona-Zeiten

Seit der Schließung der Grenz-
übergänge erreichen die Bun-
despolizei viele Bürgeranfra-
gen, welche die triftigen Reise-
gründe für die Ein- und Ausrei-
se betreffen. Weil das die Aus-
kunftsfähigkeit längst über-
steigt, wurde nun ein Portal für 
Bürgerfragen eröffnet.
Grundsätzlich gelte, dass ent-
behrliche Reisebewegungen 
zwingend unterlassen werden 
sollten. 
Antworten zu häufig gestellten 
Fragen finden sich inzwischen 
auf der Homepage der Bundes-
polizei: www.bundespolizei.de/
Web/DE/04Aktuelles/01Mel-
dungen/
2020/03/200317_faq.html.

Pressemeldung

Bundespolizei 
antwortet

Landkreis Konstanz

 Die Hotline des Landratsamts 
wurde aufgrund der hohen 
Nachfrage ausgeweitet. Von 
Montag bis Samstag zwischen 
8 und 20 Uhr können unter der 
Nummer 07531/800–7777 Fra-
gen zum Coronavirus gestellt 
werden. Bisher gingen zu den 
verschiedensten Anliegen täg-
lich weit über 300 Anrufe ein. 
Um diese zu bündeln und zen-
tral von einer Stelle aus an die 
richtigen Ansprechpartner wei-
terzuleiten, wird das Angebot 
nun deutlich ausgeweitet. Die 
neue Hotline soll die vorhande-
nen Kapazitäten entlasten und 
verhindern, dass Anrufer über 
längere Zeit hinweg wegen 
Überlastung keinen Erstkontakt 
bekommen. Pressemeldung

Neue Hotline 
des Landratsamts

Landkreis Konstanz

Formular für 
Kartenrückgabe

Aufgrund des Corona-Virus 
werden derzeit viele Veranstal-
tungen abgesagt. Tickets, die 
über das WOCHENBLATT ge-
kauft wurden, können erst zum 
Storno angenommen werden, 
wenn der betreffende Veran-
stalter diese zum Storno freige-
geben hat. 
Mit ihrem Ticketkauf sind die 
Kunden ein Vertragsverhältnis 
mit dem jeweiligen Veranstalter 
eingegangen, das WOCHEN-
BLATT ist nur Vermittler der 
gekauften Tickets und unter-
liegt den Anweisungen des Ver-
anstalters. Für alle Veranstal-
tungen, die offiziell vom Ver-
anstalter abgesagt wurden, er-

halten Kunden ihr Geld zurück, 
wenn das WOCHENBLATT die 
entsprechende Freigabe erhal-
ten hat. 
Aufgrund der vielen Anfragen 
wird noch um einige Tage Ge-
duld gebeten, da die Veranstal-
ter die Rücknahme der Tickets 
organisieren müssen. 
Das Formular für die Karten-
rückgabe kann unter www. 
wochenblatt.net heruntergela-
den werden und muss leserlich 
in Druckbuchstaben ausgefüllt 
und unterschrieben gemeinsam 
mit den Originaltickets an das 
Singener Wochenblatt, Had-
wigstraße 2a, 78224 Singen, 
geschickt werden.

In eigener Sache

Ihr Markt in Stockach

aach-center Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 8.00 bis 22.00 Uhr · Samstag 7.30 bis 22.00 Uhr

Gemeinsam sind wir stark
Wir sind weiterhin für Sie da!

Danke, liebe Kunden,
für Ihr Vertrauen & Verständnis!

Danke, liebe Mitarbeiter,
für euren Einsatz!
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Verordnung der Landesregierung
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO)

vom 17. März 2020 (in der Fassung vom 22. März 2020)

Auf Grund von § 32 in Verbindung
mit den § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2
und § 31 des Infektionsschutzge-
setzes (IfSG) vom 20. Juli 2000
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Fe-
bruar 2020 (BGBl. I S. 148) geän-
dert worden ist, wird verordnet:

§ 1
Einstellung des Betriebs

an Schulen,
Kindertageseinrichtungen

und
Kindertagespflegestellen

(1) Bis zum Ablauf des 19. April
2020 sind
1. der Unterrichtsbetrieb sowie die
Durchführung außerunterrichtlicher
und anderer schulischer Veranstal-
tungen an den öffentlichen Schu-
len, Schulkinder gär ten, Grundschul-
förderklassen und den Schulen sowie
Schulkindergärten in freier Träger-
schaft,
2. die Nutzung schulischer Gebäude
für nichtschulische Zwecke,
3. der Betrieb von Kindertagesein-
richtungen sowie Kindertagespfle-
ge und
4. der Betrieb von Betreuungsange-
boten der verlässlichen Grundschu-
le, flexiblen Nachmittagsbetreuung,
Horte sowie Horte an der Schule
un tersagt.
(2) Die Untersagung nach Absatz 1
gilt nicht für Schulen an nach § 28
des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes für Baden-Württemberg aner-
kannten Heimen für Minderjährige,
soweit die Schüler ganzjährig das
Heim besuchen sowie Sonderpäda-
gogische Bildungs- und Beratungs-
zentren mit Internat, die ganzjährig
geöffnet sind. Die Untersagung gilt
ferner nicht für Schulen der Alten-
pflege, Altenpflegehilfe, Kranken-
pflege, Krankenpflegehilfe, Kinder-
krankenpflege, Entbindungspflege
(Hebammen), Notfallsanitäter so-
wie Schulen zur Ausbildung von Me-
dizinisch-technischen Assistenten
und Pharmazeutischtechnischen As -
sistenten, soweit dort Schüler und
Schülerinnen geprüft und unterrich-
tet werden, deren Abschluss bis
spätestens 30. Mai 2020 erfolgen
soll sowie für die Weiterbildung für
Intensivkrankenpfleger. Das Kultus-
ministerium kann Ausnahmen von
Absatz 1 für die Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszen-
tren mit den Förderschwerpunkten
emotionale und soziale Entwick-
lung, Sehen, Hören, geistige Ent-
wicklung, körperliche und motori-
sche Entwicklung, Schülerinnen und
Schüler in längerer Krankenhausbe-
handlung sowie die entsprechenden
Einrichtungen des frühkindlichen
Bereichs zulassen, sofern dies auf-
grund des besonderen Förder- und
Betreuungsbedarfs erforderlich ist.
(3) Das Kultusministerium kann zur
Durchführung schulischer Ab schluss -
prüfungen Ausnahmen von Absatz 1
sowie von § 4 Absatz 1 Nummer 4 und
5 zulassen. Dasselbe gilt für das So -
zial ministerium in Bezug auf Ge sund -
heitsberufeschulen und Schu len für
Sozialwesen sowie für das Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz im landwirtschaftli-
chen Bildungsbereich.
(4) Ausgenommen von der Untersa-
gung nach Absatz 1 sind Schülerin-
nen und Schüler an Grundschulen,
an Grundschulstufen von Sonder -
pä da gogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren, Grundschulförder klas -
sen, Schulkindergärten und die
Klassenstufen 5 und 6 der auf der
Grundschule aufbauenden Schulen
sowie Kinder in Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege, so-
fern beide Erziehungsberechtigte
oder die oder der Alleinerziehende
in Bereichen der kritischen Infra-
struktur im Sinne von Absatz 6 tätig
und nicht abkömmlich sind. Allein-
erziehenden gleichgestellt sind Er-
ziehungsberechtigte dann, wenn die
oder der weitere Erziehungsberech-
tigte aus schwerwiegenden Grün-
den an der Betreuung gehindert ist;
die Entscheidung über die Zulas-
sung einer solchen Ausnahme trifft
unter Anlegung strenger Maßstäbe
die Gemeinde, in der die Einrich-
tung ihren Sitz hat. Für diese Kinder
wird eine Notbetreuung bereitge-
stellt, die sich auf den Zeitraum des
Betriebs im Sinne des Absatz 1 er-

streckt, den sie ersetzt. Die Notbe-
treuung findet in der jeweiligen Ein-
richtung, die das Kind bisher be-
suchte, durch deren Personal in
möglichst kleinen Gruppen statt;
Ausnahmen hiervon sind nur bei
objektiver Unmöglichkeit zulässig.
Bei dem gemeinsamen Verzehr von
Speisen bei einer Notbetreuung ist
sicherzustellen, dass
1. die Plätze so angeordnet werden,
dass ein Abstand von mindestens
1,5 Metern zwischen den Tischen
und
2. Stehplätze so gestaltet sind,
dass ein Abstand von mindestens
1,5 Metern zwischen den Personen
gewährleistet ist. 
Vom Mindestpersonalschlüssel des
§ 1 der Kindertagesstättenverord-
nung kann in der Notbetreuung ab-
gewichen werden, sofern die Wahr-
nehmung der Aufsichtspflicht den-
noch uneingeschränkt möglich ist.
(5) Ausgeschlossen von der Notbe-
treuung gemäß Absatz 4 sind Kin-
der,
1. die in Kontakt zu einer infizierten
Person stehen oder standen, wenn
seit dem Kontakt mit einer infizier-
ten Person noch nicht 14 Tage ver-
gangen sind, oder
2. die sich innerhalb der vorausge-
gangenen 14 Tage in einem Gebiet
aufgehalten haben, das durch das
Robert-Koch-Institut (RKI) im Zeit-
punkt des Aufenthalts als Risikoge-
biet ausgewiesen war; dies gilt
auch, wenn das Gebiet innerhalb
von 14 Tagen nach der Rückkehr
neu als Risikogebiet eingestuft
wird, oder
3. die Symptome eines Atemwegs-
infekts oder erhöhte Temperatur
aufweisen.
(6) Kritische Infrastruktur im Sinne
des Absatz 4 sind insbesondere
1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritis-
verordnung (BSI-KritisV) be stimm -
ten Sektoren Energie, Wasser, Ernäh-
rung, Informationstechnik und Tele-
kommunikation, Gesundheit, Finanz-
und Versicherungswesen, Transport
und Verkehr,
2. die gesamte Infrastruktur zur me-
dizinischen und pflegerischen Ver-
sorgung einschließlich der zur Auf-
rechterhaltung dieser Versorgung
notwendigen Unterstützungsberei-
che, der Altenpflege und der ambu-
lanten Pflegedienste, auch soweit
sie über die Bestimmung des Sek-
tors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV
hinausgeht,
3. Regierung und Verwaltung, Parla-
ment, Justizeinrichtungen, Justiz -
voll zugs- und Abschiebungshaft -
voll zugseinrichtungen sowie not-
wendige Einrichtungen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge (einschließ-
lich der Einrichtungen gemäß § 36
Absatz 1 Nummer 4 IfSG), soweit
Beschäftigte von ihrem Dienstherrn
unabkömmlich gestellt werden,
4. Polizei und Feuerwehr (auch Frei-
willige) sowie Notfall-/Rettungswe-
sen einschließlich Katastrophen-
schutz,
5. Rundfunk und Presse,
6. Beschäftigte der Betreiber bzw.
Unternehmen für den ÖPNV und
den Schienenpersonenverkehr so-
wie Beschäftigte der lokalen Bus-
unternehmen, sofern sie im Linien-
verkehr eingesetzt werden,
7. die Straßenbetriebe und Straßen-
meistereien sowie
8. das Bestattungswesen.
(7) Das Kultusministerium kann
über die in Absatz 6 genannten Be-
reiche hinaus weitere Bereiche der
kritischen Infrastruktur lageange-
passt festlegen.
(8) Schülerinnen und Schüler sowie
Kinder, deren bisher besuchte Ein-
richtung einem Betriebsverbot un-
terliegt und für die nach den Absät-
zen 1 bis 7 keine Ausnahme vorge-
sehen ist, dürfen die betreffenden
Einrichtungen nicht betreten. Die
Personensorgeberechtigten haben
für die Beachtung der Betretungs-
verbote zu sorgen.
(9) Das Kultusministerium wird ge-
mäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt,
durch Rechtsverordnung die Dauer
der Untersagung nach Absatz 1 zu
verlängern sowie deren Bedingun-
gen festzulegen und die Ausgestal-
tung der Notbetreuung nach den
Absätzen 4 und 5 anzupassen. Das
Recht der zuständigen Behörden,
weitergehende Maßnahmen nach
dem Infektionsschutzgesetz anzu-
ordnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 2
Hochschulen

(1) Der Studienbetrieb an den Uni-
versitäten, Pädagogischen Hoch-
schulen, Kunst- und Musikhoch-
schulen, Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften, der DHBW
und den Akademien des Landes
wird bis zum 19. April 2020 ausge-
setzt; bereits begonnener Studien-
betrieb wird bis zu diesem Zeit-
punkt unterbrochen. Online-Ange-
bote sind weiterhin möglich. Über
die Nachholung von ausgefallenen
Veranstaltungen und Prüfungen ent -
scheidet die Hochschule in eigener
Verantwortung. Die Hochschulen
sorgen dafür, dass die Studentinnen
und Studenten alle im Sommerse-
mester 2020 vorgesehenen Stu-
dienleistungen erbringen können
und zugleich die Studierbarkeit ge-
währleistet ist. Mensen und Cafete-
rien bleiben bis zum 19. April 2020
geschlossen. Die Landesbibliothe-
ken bleiben bis 19. April 2020 für
den Publikumsverkehr geschlos-
sen. Online-Dienste können für die
wissenschaftliche Nutzung geöffnet
bleiben.
(2) Das Wissenschaftsministerium
wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung
die Dauer der Untersagung nach
Absatz 1 zu verlängern sowie Aus-
nahmen in begründeten Einzelfällen
zuzulassen. Das Recht der zuständi-
gen Behörden, weitergehende Maß-
nahmen nach dem Infektionsschutz-
gesetz anzuordnen, bleibt hiervon
unberührt.

§ 3
Verbot des Aufenthalts im

öffentlichen Raum, von 
Veranstaltungen und

sonstigen Ansammlungen

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen
Raum ist nur alleine, mit einer wei-
teren nicht im Haushalt lebenden
Person oder im Kreis der Angehöri-
gen des eigenen Hausstands ge-
stattet. Zu anderen Personen ist im
öffentlichen Raum, wo immer mög-
lich, ein Mindestabstand von 1,5
Metern einzuhalten.
(2) Außerhalb des öffentlichen
Raums sind Veranstaltungen und
sonstige Ansammlungen von je-
weils mehr als fünf Personen vorbe-
haltlich des Selbstorganisations-
rechts des Landtages und der Ge-
bietskörperschaften verboten. Die
Untersagung nach Satz 1 gilt insbe-
sondere für
1. Zusammenkünfte in Vereinen und
sonstigen Sport- und Freizeitein-
richtungen sowie
2. Zusammenkünfte zur Wahrneh-
mung von Angeboten in Volkshoch-
schulen, Musikschulen und sonsti-
gen öffentlichen und privaten Bil-
dungseinrichtungen im außerschu-
lischen Bereich.
(3) Ausgenommen von dem Verbot
nach den Absätzen 1 und 2 sind Ver-
anstaltungen und sonstige Ansamm-
lungen, wenn dies zur Aufrechterhal-
tung des Arbeits- und Dienstbetriebs
erforderlich ist. Ausgenommen von
dem Verbot nach Absatz 2 sind au-
ßerdem Veranstaltungen und sons -
tige Ansammlungen, wenn deren
teilnehmende Personen
1. in gerader Linie verwandt sind,
wie beispielsweise Eltern, Großel-
tern, Kinder und Enkelkinder
oder
2. in häuslicher Gemeinschaft mit-
einander leben sowie deren Ehegat-
ten, Lebenspartnerinnen oder Le-
benspartner oder Partnerinnen
oder Partner.
(4) Ausgenommen von Absatz 1 und
2 sind Veranstaltungen, Ansamm-
lungen und Zusammenkünfte, die
der Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung oder
der Daseinsfür- und -vorsorge zu
dienen bestimmt sind. Dies sind
insbesondere solche der Gerichte,
der Staatsanwaltschaften und der
Notare sowie anderer Behörden,
Stellen oder Einrichtungen, die öf-
fentlich-rechtliche Aufgaben wahr-
nehmen, die Letztgenannten, wenn
sie der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung
oder der Daseinsfür- und -vorsorge
dienen.
(5) Veranstaltungen und sonstige
Ansammlungen in Kirchen, Mo-
scheen, Synagogen und die Zusam-

menkünfte anderer Glaubensge-
meinschaften sind grundsätzlich
untersagt. Das Kultusministerium
kann Ausnahmen unter Auflagen
zum Infektionsschutz zulassen.
(6) Die zuständigen Behörden kön-
nen aus wichtigem Grund unter Auf-
lagen zum Schutz vor Infektionen
Ausnahmen vom Verbot nach den
Absätzen 1 und 2 zulassen. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn
1. Versammlungen und sonstige
Veranstaltungen der Aufrechterhal-
tung der kritischen Infrastruktur im
Sinne von § 1 Absatz 6 dienen oder
2. es sich um gesetzlich vorge-
schriebene Veranstaltungen han-
delt und eine Verlegung des Ter-
mins nicht möglich ist.
(7) Das Sozialministerium wird ge-
mäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt,
durch Rechtsverordnung die in den
Absätzen 1 und 2 genannte Grenze
der Teilnehmendenzahl zu ändern
und hierbei auch unterschiedliche
Grenzen für Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen und unter
freiem Himmel festzusetzen.

§ 3a
Reiseverbote bei ausländischen 

Risikogebieten

(1) Fahrten und Reisen aus einem
Risikogebiet im Ausland nach RKI-
Klassifizierung in das Gebiet oder
durch das Gebiet des Landes Ba-
den-Württemberg sind mit Ausnah-
me der Fahrten zur Arbeitsstelle,
zum Tätigkeits- oder Beschäfti-
gungsort, zum Wohnsitz oder zum
Bestimmungs- oder Ausgangsort
einer Warenlieferung sowie in be-
sonders begründeten Härtefällen
aus privaten Gründen (z.B. familiä-
rer Todesfall) verboten.
(2) Es sind nur solche Fahrten ge-
stattet, die bei vernünftiger Be-
trachtung geeignet sind, die Ar-
beitsstelle, den Tätigkeits- oder Be-
schäftigungsort, den Wohnsitz oder
den Bestimmungs- oder Ausgangs-
ort einer Warenlieferung möglichst
schnell und sicher zu erreichen. Un-
terbrechungen der Fahrten, insbe-
sondere zu Einkaufs- oder Freizeit-
zwecken, sind untersagt.
(3) Bei Fahrten zur Arbeitsstelle, zum
Tätigkeits- oder Be schäf ti gungs ort
ist die ausgefüllte und un ter schrie -
bene Pendlerbescheinigung der
Bun despolizei oder der ausgefüllte
Berechtigungsschein des Landes
Baden-Württemberg zur Einreise in
die Bundesrepublik Deutschland
zum Zwecke der Berufsausübung
mitzuführen, bei Fahrten mit einem
Kraftfahrzeug ist die Pendlerbe-
scheinigung oder der Berechti-
gungsschein gut sichtbar hinter der
Frontscheibe auszulegen.

§ 4
Schließung von Einrichtungen

(1) Der Betrieb folgender Einrich-
tungen wird bis zum 19. April 2020
untersagt:
1. Kultureinrichtungen jeglicher Art,
insbesondere Museen, Theater,
Schauspielhäuser, Freilichttheater,
2. Bildungseinrichtungen jeglicher
Art, insbesondere Akademien, Fort-
bildungseinrichtungen, Volkshoch-
schulen, Musikschulen und Jugend-
kunstschulen,
3. Kinos,
4. Schwimm- und Hallenbäder, Ther-
mal- und Spaßbäder, Saunen,
5. alle öffentlichen und privaten
Sportanlagen und Sportstätten, ins-
besondere Fitnessstudios sowie
Tanzschulen, und ähnliche Einrich-
tungen,
6. Jugendhäuser,
7. öffentliche Bibliotheken,
8. Vergnügungsstätten, insbesonde-
re Spielhallen, Spielbanken, Wett-
annahmestellen,
9. Prostitutionsstätten, Bordelle
und ähnliche Einrichtungen,
10. Gaststätten und ähnliche Ein-
richtungen wie Cafés, Eisdielen,
Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskothe-
ken und Kneipen,
11. Messen, Ausstellungen, Freizeit-
und Tierparks und Anbieter von
Freizeitaktivitäten (auch außerhalb
geschlossener Räume), Spezial-
märkte und ähnliche Einrichtungen,
12. alle weiteren Verkaufsstellen
des Einzelhandels, die nicht zu den
in Absatz 3 genannten Einrichtun-
gen gehören, insbesondere Outlet-
Center,

13. öffentliche Spiel- und Bolzplätze,
14. Frisöre, Tattoo-/Piercing-Stu-
dios, Massagestudios, Kosmetik-
studios, Nagelstudios, Studios für
kosmetische Fußpflege sowie Son-
nenstudios,
15. Beherbergungsbetriebe, Cam-
pingplätze und Wohnmobilstellplät-
ze; eine Beherbergung darf aus-
nahmsweise zu geschäftlichen,
dienstlichen oder, in besonderen
Härtefällen, zu privaten Zwecken er-
folgen und
16. Betrieb von Reisebussen im tou-
ristischen Verkehr.
(2) Das Sozialministerium wird ge-
mäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt,
den Betrieb weiterer Einrichtungen
zu untersagen oder den Betrieb von
der Einhaltung von Auflagen abhän-
gig zu machen.
(3) Von der Untersagung nach Ab-
satz 1 sind ausgenommen:
1. der Einzelhandel für Lebensmittel
und Getränke einschließlich Bäcke-
reien, Metzgereien, Hofläden, mit
Ausnahme von reinen Wein- und
Spirituosenhandlungen,
2. Wochenmärkte,
3. Abhol- und Lieferdienste ein-
schließlich solche des Online-Han-
dels,
4. Außer-Haus-Verkauf von Gast-
stätten,
4a. Kantinen für Betriebsangehöri-
ge oder Angehörige öffentlicher
Einrichtungen, wobei
§ 1 Absatz 4 Satz 5 entsprechende
Anwendung findet,
5. Ausgabestellen der Tafeln,
6. Apotheken, Drogerien, Sanitäts-
häuser, Hörgeräteakustiker, Optiker
und Praxen für die medizinische
Fußpflege,
7. Tankstellen,
8. Poststellen, Banken und Spar-
kassen sowie Servicestellen von Te-
lekommunikationsunternehmen,
9. Reinigungen und Waschsalons,
10. der Zeitschriften- und Zeitungs-
verkauf,
11. Raiffeisenmärkte,
12. Verkaufsstätten für Bau-, Gar-
tenbau- und Tierbedarf und
13. der Großhandel.
Wenn Mischsortimente angeboten
werden, dürfen Sortimentsteile, de-
ren Verkauf nicht nach Satz 1 gestat-
tet ist, verkauft werden, wenn der er-
laubte Sortimentsteil überwiegt;
diese Stellen dürfen dann alle Sorti-
mente vertreiben, die sie gewöhn-
lich auch verkaufen. Wenn bei einer
Stelle der verbotene Teil des Sorti-
ments überwiegt, darf der erlaubte
Teil allein weiter verkauft werden,
wenn eine räumliche Abtrennung
möglich ist. Die Ausnahme nach Satz
1 gilt nur dann, wenn die Einhaltung
der erforderlichen Hygienestandards
sichergestellt ist. Die Öffnung ist an
allen Sonn- und Feiertagen be-
schränkt auf den Zeitraum von 12 bis
18 Uhr zulässig, sofern eine Öffnung
der jeweiligen Einrichtungen an
Sonn- und Feiertagen nicht ohnehin
schon nach sonstigen Vorschriften
zulässig ist. Die Öffnung von Ein-
kaufszentren und Kaufhäusern ist
nur für die in Satz 1 genannten Aus-
nahmen erlaubt. Das Wirtschaftsmi-
nisterium wird ermächtigt, dazu Auf-
lagen festzulegen.
(4) Dienstleister, Handwerker und
Werkstätten können in vollem Um-
fang ihrer Tätigkeit nachgehen, so-
weit sie nicht in Absatz 1 genannt
sind.

§ 5
(aufgehoben)

§ 6
Maßnahmen zum Schutz

besonders gefährdeter Personen

(1) Einrichtungen nach § 23 Absatz
3 Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 IfSG
sowie teilstationäre Einrichtungen
für Menschen mit Pflege- und Un-
terstützungsbedarf oder mit Behin-
derungen einschließlich Kurzzeit-
pflege dürfen grundsätzlich nicht
mehr zu Besuchszwecken betreten
werden. Hiervon ausgenommen
sind
1. Fachkrankenhäuser für Psychia-
trie mit Ausnahme der Fachkran-
kenhäuser für Gerontopsychiatrie,
2. psychosomatische Fachkranken-
häuser sowie
3. kinder- und jugendpsychiatrische
Fachkrankenhäuser
jeweils einschließlich der zugehöri-
gen Tageskliniken.

(2) Stationäre Einrichtungen für
Menschen mit Pflege- und Unterstüt-
zungsbedarf oder mit Behinderun-
gen sowie von einem Anbieter ver-
antwortete ambulant betreute Wohn -
gemeinschaften nach dem Wohn-,
Teilhabe- und Pflegegesetz dürfen
grundsätzlich nicht mehr zu Be-
suchszwecken betreten werden. Die
Einrichtungen können den Zutritt zu
Besuchszwecken erlauben, wenn ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz vor
Infektionen getroffen werden kön -
nen.
(3) Der Zutritt von externen Perso-
nen zu den in Absatz 1 und 2 ge-
nannten Einrichtungen aus sonsti-
gen, insbesondere beruflichen Grün-
den ist nur in Ausnahmefällen und
mit Zustimmung der Leitung der
Einrichtung gestattet. Im Falle der
Gewährung des Zutritts sind geeig-
nete Vorkehrungen zum Infektions-
schutz zu treffen.
(4) Personen, die in den vorausge-
gangenen 14 Tagen in Kontakt zu ei-
ner infizierten Person standen, und
Personen mit Anzeichen für Atem-
wegserkrankungen oder mit erhöh-
ter Temperatur ist der Zutritt zu den
in Absatz 1 und 2 genannten Ein-
richtungen untersagt. Wenn diese
Personen eine Einrichtung zum
Zweck der Behandlung oder Auf-
nahme betreten wollen, ist vorab
das Einverständnis der Einrichtung
einzuholen. Ausnahmen von Satz 2
dürfen nur in Notfällen gemacht
werden. Soweit möglich, sind auch
in diesen Fällen Maßnahmen zum
Schutz vor Infektionen zu ergreifen.
(5) Zur Aufrechterhaltung der medi-
zinischen Versorgung und des Pfle-
gebetriebs können in der Einrich-
tung tätige Personen, denen nach
Absatz 4 der Zutritt untersagt wäre,
nach Abwägung die berufliche Tä-
tigkeit in der Einrichtung unter Be-
achtung von Schutzmaßnahmen
fortsetzen. Die Entscheidung über
die Fortsetzung der Tätigkeit und
die erforderlichen Schutzmaßnah-
men trifft die Einrichtung.
(6) Ausnahmen von den Absätzen 1,
2 und 4 können durch die Einrich-
tungen für nahestehende Personen
im Einzelfall, beispielsweise im Rah-
men der Sterbebegleitung oder zur
Begleitung eines erkrankten Kindes
und unter Auflagen zugelassen wer-
den. In Fällen nach Absatz 4 sind
zwingend geeignete Maßnahmen
zum Schutz vor Infektionen zu er-
greifen.
(7) Betreuungs- und Unterstützungs-
angebote im Vor- und Umfeld von
Pflege werden, soweit sie als Grup-
penangebote durchgeführt werden,
aufgrund einer erhöhten Anste-
ckungsgefahr, insbesondere für die
besonders betroffenen vulnerablen
Gruppen, einstweilen eingestellt. Zu
den nach Satz 1 eingestellten Ange-
boten zählen insbesondere:
1. Angebote nach § 45c Absatz 1 Satz
1 Nummer 1 des Elften Buchs Sozial-
gesetzbuch (SGB XI) in Verbindung
mit § 6 Absatz 1 der Unter stüt zungs -
angebote-Verordnung (UstA-VO) wie
a) Betreuungsgruppen (für Personen
mit überwiegend kognitiven Ein-
schränkungen, z.B. demenziell er-
krankte pflegebedürftige Menschen)
und
b) Angebote zur Unterstützung im
Alltag wie Freizeitausfahrten für be-
hinderte und pflegebedürftige Men-
schen;
2. Initiativen des Ehrenamtes nach §
45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB XI
in Verbindung mit § 7 UstA-VO, so-
weit sie als Gruppenveranstaltung
angelegt sind, und
3. Angebote der Selbsthilfe nach §
45d SGB XI in Verbindung mit § 8 Us-
tA-VO.
(8) Das Sozialministerium wird ge-
mäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt,
durch Rechtsverordnungen weitere
Regelungen zum Schutz gefährdeter
Personen vor einer Infektion mit
SARS-Cov-2 zu treffen und die Rege-
lungen in diesem Paragraphen zu
ändern. 
(9) Über die Zutrittsverbote nach den
Absätzen 1 bis 4, ist durch die Ein-
richtungen in einer vor Zutritt gut
sichtbaren Weise, beispielsweise
durch einen auffälligen Aushang an
den Zugangstüren, zu informieren.

Fortsetzung der Verordnung
auf der nächsten Seite


